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und der kolonialen Erfahrung des Sub-

jekts dieser Rechte« nachgegangen wer-

den.

Menschenrechte und Geschlecht im 

 erhebt nicht den An-

-

lerdings gibt es andere Kritikpunkte. So 

erscheinen die Beiträge insgesamt in-

kohärent, gerade weil die Kontexte des 

-

schenrechte in unterschiedlichen Berei-

chen untersucht werden. Es überwiegen 

-

men. Wünschenswert wäre auch die Ein-

beziehung anderer Weltregionen oder 

des Kontinents Asien für einen weiter-

führenden Vergleich gewesen. Stattdes-

sen bietet der Band nur einen Beitrag 

zu Afrika, der zugleich eine afrikanische 

Perspektive zusammenfasst, einen zu 

-

amerika. Trotz dieser Kritikpunkte wer-

den im Band konzis Widersprüchlichkei-

analysiert, und die Beiträge verdeut-

lichen, dass die Kategorie Geschlecht 

-

schichte essentiell ist. Umso wichtiger 

erscheinen deshalb weitere vergleichen-

de Studien zu anderen Regionen, die an 

dieses Buch anknüpfen.

-

tation des gemeinen Mannes in Tirol. Die 

-

-

-

delt die ländlichen Tiroler Gerichte und 

ihre Vertreter (der titelgebende »gemei-

-

-

»Sondererscheinung« in Tirol, wonach 

-

gen Adel, den Prälaten und den Städten 

auch die ländlichen Gerichte als »vier-

-

Sie erweitert damit die Ständegeschich-

te nicht nur um eine prozessuale Analyse 

der Entwicklung der ländlichen Gemein-

den und deren korporativen Handelns, 

sondern auch um eine Untersuchung 

der sozio-ökonomischen Zusammenset-

zung der Gerichtsrepräsentanten auf den 

eine Forschungslücke, zeigt aber auch 

Grenzen der Repräsentation auf, da nicht 

alle ländlichen Untertanen politisch par-

tizipierten.

In ihrer Einleitung stellt die Autorin 

ihre zentrale Aussage anhand des Über-

-

milian vor, dem neben den Siegeln der 

Vertreter der Prälaten, des Adels und 

der Stadt Innsbruck auch das eines Ge-

-

-

-

-

sonenverband« an. Er war zum Vertre-

ter der Gerichtsgemeinde Schlanders für 

-

den.

-

sammelten sich auf Einberufung durch 

Prälaten, Städte und Gerichte auf den Ti-
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Rechtswahrung, Steuererhebung und 

-

zipierten die politischen Stände an herr-

-

fer kontextualisiert die Entwicklung in 

Tirol im europäischen Vergleich, unter-

zieht deren Rezeption in der deutschen 

Verfassungsgeschichte einer kritischen 

Evaluation und distanziert sich von einer 

Instrumentalisierung des Bauernstan-

des für politische Interessen in der älte-

Bei der zentralen Forschungsfrage 

nach den Bedingungen, die zur Entwick-

lung der Gemeinden zu Korporationen 

in Tirol führte, stellt sie als ein wichtiges 

-

pacht dar, das weitgehende Verfügungs-

rechte sicherte. Peter Blickles »Kommu-

-

sion des Forschungsstandes eine wich-

tige Rolle ein, allerdings werden neuere 

Ansätze wie der der politischen Kommu-

nikation nicht berücksichtigt. Sie ver-

nach den Auswirkungen auf die ländli-

che Bevölkerung, auf die Berücksichti-

gung ländlicher Interessen, auf politi-

-

blem des Ausschlusses aller, die keinen 

-

tionsmöglichkeiten blieben. Ein Fragen-

korpus, den die Autorin in dieser Arbeit 

angeht.

-

lennahen Analyse von sozialen Grup-

der Bezeichnung von Berufsgruppen 

zu entgehen, besonders des Begriffs 

»Bauer«, der in zeitgenössischen Quel-

so eine differenziertere Annäherung, 

die neben Agrarproduktion auch andere 

Fokus auf den Perspektivwechsel hin 

-

wicklung kann sie die zeitgenössischen 

Rechtsvorstellungen und die rechtli-

chen Prozesse des Ständewesens doku-

mentieren.

-

gliedert. Nach der Einleitung folgt im 

zweiten Abschnitt eine chronologische 

-

-

hunderts und im dritten Abschnitt der 

der Stände und Implikationen für die 

-

che »Kernstück« der Arbeit mit den Ab-

schnitten vier bis sechs. Hier bewegt sich 

und ermittelt die landtagsfähigen Ge-

richte, die Präsenz der Gerichte auf den 

landschaftlichen Gremien, Wahl und 

Entsendung der Vertreter der Gerichte 

sowie die Zusammensetzung der Aus-

schüsse und Gremien.

Im vierten Abschnitt stehen die Ak-

tivitäten der Gerichte und ihrer Vertre-

-

die Organisation der Gerichtsvertretung, 

der Feststellung, dass die Gerichte zwar 

an den Verhandlungen teilnahmen, sie 

aber nicht nur unterrepräsentiert, son-

dern auch gegenüber den Städten be-

nachteiligt waren, relativiert die Autorin 

allerdings den Anspruch der Partizipa-

Frage bleibt, wie stark die Gerichte bei 

Entscheidungsprozessen beteiligt waren. 

An dieser Stelle wäre ein überregionaler 

Vergleich hilfreich gewesen.

legt Wallnöfer eine thematische Analy-
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se der Repräsentanten mit zahlreichen 

-

-

-

Sozialstruktur innerhalb der Gemein-

den und Gerichte, besonders im Hin-

blick auf all diejenigen, die entweder ein-

der an Besitz gebundene Zugang zur All-

mende oder »gemain« und deren Kon-

trolle durch die Gemeinde als wichtiges 

Element auch korporativen Handelns 

hervorzuheben. Viele Gerichtsvertreter 

waren Amtsträger, und für diese Funk-

tionen mussten sie nicht nur Zeit zur 

Verfügung haben, sondern auch Rechts-, 

woraus auf eine gehobene soziale und 

-

Im sechsten Abschnitt werden auf 

Basis einer »prosopographischen Unter-

suchung« die soziale, wirtschaftliche 

und gemeindliche Position der Gerichts-

-

schlüsse auf die Repräsentierten mög-

lich, auf die Auswahlverfahren, welche 

Gruppen ausgeschlossen wurden, und ob 

Interessen der Repräsentierten vertre-

sich nicht auf eine homogene Schicht re-

duzieren, sondern stellten ein sozial und 

-

-

xität konnte zudem von Gericht zu Ge-

richt variieren. Auch wenn die Wahl der 

Vertreter »vordergründig« frei war, zeigt 

Wallnöfers Analyse die Auswahlkate-

gorien für deren Wahl an. Neben dieser 

sozial ungleichen Verteilung spürt die 

-

yalität einerseits zum Gericht, anderer-

Insgesamt stellt die Autorin fest, dass 

-

korporative Organisation verfügten, als 

-

liche, rechtliche und politische Befug-

nisse hatten. Allerdings thematisiert 

sie auch das Problem der strukturellen 

-

gemeinde, sondern das ländliche Gericht 

als Schnittstelle zwischen ländlicher Be-

Gemeinde und Gericht waren nicht (un-

bedingt) deckungsgleich, sondern der 

Gerichtsbereich siedlungsübergreifend. 

-

cher Verwaltungsbezirk als auch immer 

mehr überörtliche, politische Körper-

die ländlichen Gerichte eigene Interes-

-

mungen mitbrachten, was anschaulich 

an den kontinuierlich verhandelten Er-

-

lustriert wird.

Nicht nur die Belegung der Ergebnis-

-

-

tur der spätmittelalterlichen ländlichen 

-

ten in der Historiographie und überre-

-

-

schnitte in einem Schlusskapitel mit An-

knüpfung an den Forschungsstand zur 

frühen Neuzeit insbesondere der politi-

schen Kommunikation hilfreich gewe-

sen. Insgesamt liefert die Arbeit wertvol-

Forschungen eine fruchtbare Grundlage 
-

tischer Partizipation in ihrem histori-

schen Kontext, ihren Problemen wie der 

Exklusion von Bevölkerungsgruppen und 



135

politischer Ungleichheit, werden nicht 

-

Janine Maegraith (Wien)

Französisch-madagassische 
Begegnungen im Zeitalter der 

Damien Tricoire, Der koloniale Traum. Im-

-

Fünf Versuche unternahm Frankreich im 

Fünfmal scheiterte es. Gleichwohl ver-

festigte sich unter den Kolonialstrategen 

in Paris und Versailles in eben jener Zeit 

die Vorstellung einer Überlegenheit, die 

Frankreich zum Führen, Zivilisieren und 

Assimilieren der madagassischen Bevöl-

kerung befähige. Wie konnte zwischen 

Wirklichkeit und Wahrnehmung, zwi-

schen Erfahrungen und Erwartungen 

-

liegenden Untersuchung eine wissens- 

und ideengeschichtliche Erklärung an. 

-

tens die Entscheidungsträger von auf-

klärerischen Ideen zur Selbstüberschät-

zung verleiten. Zweitens orientierten sie 

-

sie nicht hinreichend von der Realität 

-

-

nizierens von Wissen die Herausbildung 

eines selbstreferenziellen, der Wirklich-

Bevor Tricoire dieses Argument ent-

faltet, nimmt er im ersten Teil (»Begeg-

nen und erzählen«) eine Neubetrach-

tung der französischen Niederlassungen 

-

-

asien und Ostafrika und die Herausbil-

vorgelagerten Insel Nosy Boraha. In bei-

den Fällen hatten die Kolonialenklaven 

keinen langfristigen Bestand. Behaup-

ten konnten sich dort nur diejenigen 

Franzosen, die sich in madagassische 

Bündnisschlüsse, Heiratsallianzen und 

Söldnerdienste deren Herrschern an-

dienten.

-

gen, die Kolonie in Anosy wiederaufzu-

-

brochen wurden, erklärt Tricoire anders 

als frühere Forschungen nicht mit inner-

französischen Rivalitäten. Vielmehr sei-

en die Franzosen von falschen Voraus-

hätten sie die gesundheitlichen Risiken 

unter- und ihre Handelschancen über-

erwiesen. Wenig wohlwollend beurteilt 

-

dave, den ältere Studien aufgrund seiner 

kooperationsorientierten und sklaverei-

kritischen Politik als vergleichsweise pro-

gressiv gewürdigt haben. In seinen über-

höhten Erwartungen, vorurteilsgeleiteten 

Fehlschlüssen und Falscheinschätzungen 

wirklichkeitsfremd, so Tricoire, und trug 

am Scheitern der Niederlassung einen 

erheblichen Eigenanteil.

-

-


